GWO-ANTRAGSPRUFUNG - LANDTAG BRANDENBURG

Stopp des Wildwuchses von Windenergieanlagen im
Land Brandenburg - Bundesratsinitiative zur Anpassung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Drucksache 8/2345 - eingebracht 2026-01-27 — Antragsteller: AfD

Energie Klimaschutz Raumordnung Rechtspolitik

ZUSAMMENFASSUNG

Die AfD-Fraktion fordert eine Bundesratsinitiative zur Anderung des BImSchG, um landesplanerische
Beschrankungen fir Windenergieanlagen rechtssicher zu machen — insbesondere zur Verhinderung von
Projekten auBerhalb festgelegter Windvorranggebiete.

KERNFORDERUNGEN
» Verfassungsrechtliche Zweifel am brandenburgischen Regionalplanungsentwurf (§2c)
e Forderung nach Bundesratsinitiative zur Anpassung des BImSchG

« Zwei konkrete Anderungsvorschlége: 1. Zulassung landesplanerischer Eingriffe wahrend
Regionalplanaufstellung; 2. Pflicht zur Abstimmung mit Regionalplanen

BEWERTUNG
2 0 GEMEINWOHL-SCORE
° /10 Ablehnen

Der Antrag zielt auf eine gesetzliche Einschrankung des Windkraftausbaus durch Verfassungs- und
Kompetenzargumente, ohne 6kologische Notwendigkeit oder soziale Gerechtigkeitsaspekte zu adressieren. Er
widerspricht fundamental der GWO-Werte 'Okologische Nachhaltigkeit' (E3, D3) und 'Solidaritat' (D2), da er den
Klimaschutz behindert und regionale Gemeinwohlinteressen zugunsten einer restriktiven Planungshoheit
untergrabt. Die Fokussierung auf Rechtsformalismus statt gemeinwohlorientierter Energiepolitik fihrt zu
massiven negativen Bewertungen in den Feldern E3, D3 und A3.

STARKEN & SCHWACHEN

Starken Schwachen
« Rechtliche Prazision e Ignoranz gegeniber Klimakrise
« Klare Zielsetzung » Keine Berucksichtigung von Gemeinwohl- und

Nachhaltigkeitszielen
« Fehlende Burgerbeteiligung
» Systemische Blockade erneuerbarer Energien
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SCHWERPUNKTE ERKLART

Die wichtigsten positiv und negativ wirkenden Bewertungsfelder mit der jeweiligen Begriindung.

Klimaschutz & planetare Grenzen Bewertung: -5

Verhinderung von Windenergieausbau trotz Klimakrise

Okologische offentliche Leistung Bewertung: -4

Keine Berlicksichtigung von Biodiversitat, Klimaanpassung oder Ressourcenschonung

m Solidarische 6ffentliche Leistung Bewertung: -4

Untergrabung der Gemeinwohlverantwortung fiir Klimaschutz und zukunftsfahige Energieversorgung

Okologische Beschaffung & Lieferketten Bewertung: -3

Keine Forderung regionaler, nachhaltiger Energiewirtschaft
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PROGRAMM-TREUE PRO FRAKTION

SPD

WAHLPROGRAMM 0/10

Vollstandiger Widerspruch: SPD Brandenburg fordert explizit den Ausbau erneuerbarer Energien (S. 37-41),
u.a. mit kommunaler Beteiligung (Q3) und Klimaneutralitat bis 2040. Der Antrag zielt auf systematische
Behinderung dieses Ziels.

Keine wortlich passenden Stellen im Wahlprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

PARTEIPROGRAMM 6/10

Keine Quellen im Index — Bewertung nicht maglich.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

AfD  ANTRAGSTELLER:IN

WAHLPROGRAMM 10/10

Vollstandige Ubereinstimmung mit Kernpositionen: Ablehnung von Windkraft in Waldern/Schutzgebieten,
Forderung nach Birgerentscheid (Q6), Ablehnung der Energiewende (Q12). Der Antrag ist ein direktes
Umsetzungsdokument dieser Positionen.

+Klimaschutz ist kein Umweltschutz: Keine Forderung sogenannter Erneuerbare-Energien-Anlagen Wir wollen
die Umwelt schitzen und langfristig als Lebensquell und zur Erholung der Menschen erhalten. Deshalb
durfen auch keine weiteren Erneuerbare-Energien-Anlagen in Waldern und Schutzgebieten errichtet werden."
AfD Brandenburg Wahlprogramm 2024, S. 56

PARTEIPROGRAMM 10/10

Vollstandige Ubereinstimmung mit Grundsatzprogramm: EEG sei 'nicht reformierbar', Windenergieanlagen
zerstorten das Landschaftsbild (Q12), Umweltschutz solle den Menschen nicht als 'Fremdkaorper
betrachten (Q11).

.Das Erneuerbare-Energien-Gesetz ist nicht reformierbar Jede erfolgreiche Energiepolitik muss drei Ziele
verfolgen. Die Stromerzeugung muss sicher, kostenglinstig und umweltvertraglich sein."
AfD Grundsatzprogramm 2016, S. 80

ChuU

WAHLPROGRAMM 0/10

Keine Quellen im Index — Bewertung nicht moglich.

Keine wortlich passenden Stellen im Wahlprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

PARTEIPROGRAMM 0/10

Keine Quellen im Index — Bewertung nicht moglich.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.
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BSW

WAHLPROGRAMM 0/10

Vollstandiger Widerspruch: BSW Brandenburg beflirwortet geordneten Windkraftausbau — mit klaren
Standortvorgaben (Photovoltaik auf versiegelten Flachen, Q16), aber ausdricklich *keine* generelle
Blockade. Der Antrag widerspricht dem BSW-Ziel, 'Windenergie mit Land- und Forstwirtschaft
zusammendenken' (Q16) und 'Gewinne der Stromerzeugung den Birgern zugutekommen' (Q17).

Keine wortlich passenden Stellen im Wahlprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

PARTEIPROGRAMM 0/10

Keine Quellen im Index — Bewertung nicht maglich.

Keine wortlich passenden Stellen im Parteiprogramm gefunden — Bewertung beruht auf inhaltlicher Auslegung.

VERBESSERUNGSVORSCHLAGE

Vorschlag 1 von 2

Original: dass das BImSchG dahingehend geandert wird, dass landesplanerische Eingriffe in die Genehmigungspraxis
von Windenergieanlagen fiir den Zeitraum der Regionalplanaufstellung ausdriicklich zugelassen werden

dass das BImSchG dahingehend geandert wird, **dass regionale Planungsprozesse Windenergievorhaben
starker mit Klimaschutzzielen, Biodiversitatsforderung und sozialer Teilhabe verknipfen** — etwa durch
Vorgaben zur Birgerbeteiligung, Mindestanteilen an kommunaler Eigenversorgung und 6kologischen
BegleitmaBnahmen

Begriindung: Starkt GWO-Werte Okologische Nachhaltigkeit (E3/D3) und Solidaritat (D2) sowie Transparenz &
Mitbestimmung (D5/C5)

Vorschlag 2 von 2

Original: in das BImSchG eine Bestimmung einzufligen, die es den Genehmigungsbehdorden vorschreibt,
Genehmigungen zum Bau von Windenergieanlagen nur dann erteilen zu durfen, wenn die geplante Anlage mit den
jeweiligen bereits wirksamen oder auch noch in der Aufstellung befindlichen Regionalplénen in Einklang steht

in das BImSchG eine Bestimmung einzufligen, die es den Genehmigungsbehdrden vorschreibt,
Genehmigungen zum Bau von Windenergieanlagen **nur dann zu erteilen, wenn sie einen positiven
Gemeinwohl-Bilanzbericht vorlegen kdnnen — unter Einbezug von Klimaschutz, Biodiversitat, sozialer
Akzeptanz und regionaler Wertschopfung**

Begriindung: Verankert GWO-Matrix-Kriterien direkt in das Genehmigungsrecht (D1-D5, E3)

ABSTIMMUNGSERGEBNIS

Mehrheit deckt sich mit GWO-Empfehlung — Empfohlen: Ablehnen; Beschluss: Abgelehnt.

Abgelehnt - BB8-28
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Original-Antrag

Drucksache 8/2345

Stopp des Wildwuchses von Windenergieanlagen im Land Brandenburg - Bunde-

Die folgenden Seiten enthalten den unveranderten Originalantrag.



Landtag Brandenburg Drucksache 8/2345
8. Wahlperiode

Antrag

der AfD-Fraktion

Stopp des Wildwuchses von Windenergieanlagen im Land Brandenburg — Bundes-
ratsinitiative zur Anpassung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Der Landtag stellt fest:

Die Genehmigung zum Bau von Windenergieanlagen in Brandenburg findet grundsatzlich
auf der Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) statt. Eine aktuell zur
Diskussion stehende landesgesetzliche Regelung zur Verhinderung des weiteren ,Wild-
wuchses* von neuen Vorhaben durch den Entwurf des Dritten Gesetzes zur Anderung des
Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (Drucksa-
che 8/1970) durfte nach den Erkenntnissen aus der dazu stattgefundenen Anhoérung vom
11. Dezember 2025 verfassungswidrig sein, zu einer Welle von Klageverfahren gegen das
Land Brandenburg fihren und gleichzeitig einen weiteren Ausbau von Windenergieanlagen,
insbesondere aulierhalb von rechtsverbindlich festgelegten Windvorranggebieten, nicht ver-
hindern.

Die einzige Losungsmadglichkeit zur Schaffung einer rechtssicheren Regelung durfte nur
Uber eine Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) umsetzbar sein.
Die Landesregierung sollte daher unverzuglich eine entsprechende Bundesratsinitiative an-
regen und dariber hinaus alle weiteren ihr zur Verfigung stehenden Méglichkeiten nutzen,
auf eine entsprechende Anderung des BImSchG hinzuwirken.

Der Landtag mdge beschliel3en:

Die Landesregierung wird aufgefordert, im Zuge einer Bundesratsinitiative darauf hinzuwir-
ken,

1. dass das BImSchG dahingehend geandert wird, dass landesplanerische Eingriffe in
die Genehmigungspraxis von Windenergieanlagen fur den Zeitraum der Regional-
planaufstellung ausdrtcklich zugelassen werden,

2. in das BImSchG eine Bestimmung einzufigen, die es den Genehmigungsbehdrden
vorschreibt, Genehmigungen zum Bau von Windenergieanlagen nur dann erteilen zu
durfen, wenn die geplante Anlage mit den jeweiligen bereits wirksamen oder auch noch
in der Aufstellung befindlichen Regionalplanen in Einklang steht.

Eingegangen: 27.01.2026 / Ausgegeben: 30.01.2026
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Begrundung:

Der geplante neue § 2c des brandenburgischen Gesetzes zur Regionalplanung - siehe
Entwurf des Dritten Gesetzes zur Anderung des Gesetzes zur Regionalplanung und zur
Braunkohlen- und Sanierungsplanung, Gesetzentwurf (SPD, BSW) vom 6. November 2025,
Drucksache 8/1970 — soll in erster Linie die Genehmigung von Windenergieanlagen aul3er-
halb festgelegter Windvorranggebiete einschranken, um die Planung der Windenergie in-
nerhalb von regionalen Planungsrahmen (Windenergieflachenbedarfsgesetz) besser zu
steuern und zu koordinieren. Dies bedeutet, dass vorlaufige Planungsprozesse in Bezug auf
Windenergiegebiete geschutzt werden, indem Entscheidungen uber Windkraftanlagen, die
aulRerhalb der vorgesehenen Windenergieflachen liegen, fur eine bestimmte Zeit (zwolf Mo-
nate) untersagt werden.

Da die Genehmigung von Windenergieanlagen grundsatzlich auf Grundlage des BImSchG
erfolgt, kdnnte die geplante Regelung in § 2c des Gesetzesentwurfs allerdings verfassungs-
rechtlich problematisch sein. Insbesondere, wenn eine Genehmigung durch die zustandige
Behorde gemall BImSchG erteilt werden kdnnte, kdnnte die landesrechtliche Untersagung
des Vorhabens eine Rechtsvorschrift Uberschreiten, die im Widerspruch zu den bundesge-
setzlichen Regelungen steht.

Die rechtlichen Bedenken, die im Zuge der Anhoérung im Fachausschuss gegen den neu
einzufugenden § 2c im Gesetz zur Regionalplanung Brandenburg vorgebracht wurden, ba-
sieren auf der Tatsache, dass das BImSchG, welches die Genehmigung und die Zulassigkeit
von Windenergieanlagen regelt, ein Bundesgesetz ist und damit uber dem Landesrecht
steht. Das bedeutet, dass ein Landesgesetz wie das Gesetz zur Regionalplanung in Bran-
denburg nicht in Konflikt mit den Bestimmungen des BImSchG stehen darf. Die Regelung
des § 2c kdnnte moglicherweise ein Verstoll gegen die Kompetenzverteilung im Grundge-
setz darstellen, insbesondere gegen das Prinzip der konkurrierenden Gesetzgebung (Arti-
kel 72 GG), nach dem das Bundesrecht Vorrang vor dem Landesrecht hat, wenn der Bund
in einem bestimmten Bereich gesetzgeberisch tatig geworden ist.

Um die Wirkung der geplanten Regelung des § 2c des Gesetzes zur Regionalplanung ver-
fassungskonform zu gestalten und ihre rechtliche Grundlage im Einklang mit den Bundes-
gesetzen zu sichern, misste somit dariiber hinaus zwingend eine Anderung des BImSchG
erfolgen, denn die Wirkung des neuen § 2c im Entwurf des Dritten Gesetzes zur Anderung
des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung kann sich
nur dann verfassungsgemal entfalten, wenn das BImSchG so angepasst wird, dass es die
regionalen Raumordnungs- und Planungsziele im Zusammenhang mit der Windnutzung
starker bericksichtigt und temporare Genehmigungsbeschrankungen zulasst. Eine solche
Anderung misste die Mdglichkeit einrdumen, dass landesplanerische Vorhaben und Regi-
onalplane im Windkraftbereich auf die Genehmigungsentscheidungen Einfluss nehmen dir-
fen, ohne die Ubergeordnete Gesetzgebung des BImSchG zu verletzen.

Das BImSchG muss dahingehend geandert werden, dass landesplanerische Eingriffe in die
Genehmigungspraxis von Windenergieanlagen fur den Zeitraum der Regionalplanaufstel-
lung ausdriucklich zugelassen werden. Konkret muss eine Regelung eingeflhrt werden, die
es den Landern erlaubt, bestimmte Windkraftprojekte zu suspendieren, wenn sie sich in
Gebieten aufRerhalb geplanter Windenergieflachen befinden. Dies gibt den Landesbehdrden

2.
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eine temporare Entscheidungsbefugnis und bringt gleichzeitig das BImSchG mit den regio-
nalen Planungszielen in Einklang.

Ebenso muss das BImSchG eine vorubergehende Genehmigungsbeschrankung zulassen,
wenn sich der betreffende Regionalplan noch in der Aufstellung befindet. Damit kdnnen die
regionalen Behdrden fir eine bestimmte Ubergangszeit bis zur finalen Festlegung der Wind-
energiegebiete auf die Genehmigung von Windkraftprojekten auRerhalb dieser Gebiete Ein-
fluss nehmen, ohne dass dies als unzulassige Einschrankung des BImSchG auslegbar ist.



	Stopp des Wildwuchses von Windenergieanlagen im Land Brandenburg - Bundesratsinitiative zur Anpassung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
	Zusammenfassung
	Bewertung
	Stärken & Schwächen
	Stärken
	Schwächen

	GWÖ-Matrix 5×5
	Schwerpunkte erklärt
	Programm-Treue pro Fraktion
	Verbesserungsvorschläge
	Abstimmungsergebnis


